
Hallo Zusammen, 

nach Rücksprache mit dem  

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF)  

Herrn Brandmeier Tel. 089/2182-0 

siehe auch:   http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/foerderung/007461/index.php 

können auch Landwirte die Haselnüsse anbauen einen „Antrag zum Hilfsprogramm Frosthilfe“ stellen 

- Antragstellung beim jeweiligen Amt für Landwirtschaft 

 

- Termine und Fristen: die Antragstellung ist bis zum 15. Dezember 2017 möglich. 
 

- Unterlagen und Anlagen können zur Vervollständigung des Antrages spätestens bis zum 29. 

März 2018 nachgereicht werden. Details sind dem Merkblatt zum Hilfsprogramm Frosthilfe 

2017 zu entnehmen. (z.B. Haselnussabrechnung 2017) 

 

- Voraussetzung für die Gewährung einer Zuwendung ist, dass die einheitliche 
Mindestschadensschwelle von 30 % der normalen Naturalerzeugung desbetreffenden 
landwirtschaftlichen Unternehmens überschritten ist. Das Erreichen der 
Mindestschadensschwelle wird auf Basis der einzelnen Kulturarten (z. B. Apfel-, Kirschen-, 
Weinanbau) des landwirtschaftlichen Unternehmens festgestellt. Dies bedeutet, dass nur 
diejenigen Kulturarten bei der Schadensermittlung und der Berechnung der Zuwendung 
berücksichtigt werden, die im Schadensjahr 2017 eine frostbedingte Ertragseinbuße von 
mehr als 30 % gegenüber der Normalerzeugung zu verzeichnen haben.  

 
- Die exakten Schadenshöhen stehen zwar jeweils erst nach der Ernte der Kulturen fest. Mit 

Blick auf eine spätere, reibungslose Antragstellung gibt Ihnen dieses Info-Blatt Hinweise, 
welche Unterlagen und Aufzeichnungen Sie bereits jetzt vorbereitend zusammenstellen 
können. Entscheidend für eine Antragstellung wird sein, dass der Ertragsrückgang 
(Naturalerzeugung) in der frostgeschädigten Kultur bzw. dem Produktionsverfahren mind. 30 
% beträgt. Als Vergleich dient ein Dreijahresdurchschnitt auf Grundlage der Jahre 2012 bis 
2016, unter Ausschluss des jeweils höchsten und niedrigsten Wertes.  
 

Beim Antrag gleich die EO-Abrechnungen 2012 bis 2016 abgeben 
 

- Siehe Merkblätter, Unterlagen und Antrag im Anhang 

 

 

Beste Grüße 

 

Neumayer Anton 

Geschäftsführer der EO 

Deutscher Haselnussanbauer UG 


